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Folgende Regelungen gelten für die Jugendnachtfahrten in 

 

 

Boksee: 
 

 

• berechtigt sind Frauen jeglichen Alters sowie Jugendliche bis 14.  bis 21. vollendetem 

Lebensjahr unabhängig von ihrem Geschlecht  

• mit Berechtigungsausweis und einem Berechtigungsscheinen je Fahrt (ein Schein für alle 

Personen, nicht für jede Person ! )  

• in der Zeit von 22.00 - 05.00. 

• Räumliche Begrenzung: Kiel nach Boksee  

• Jede Fahrt muss unter (0431) 7 70 70 telefonisch bestellt werden. 

• Fahrpreis laut Taxameter, Wert des Berechtigungsscheines € 7,50, Eigenanteil Differenz 
Taxameterpreis zu  Wert Berechtigungsschein. Der Eigenanteil wird pro Fahrt, nicht pro 
Person erhoben. 

 

 

 

 

Zur Kontrolle muß ein Personalausweis im Fahrzeug vorgelegt werden. 

 

 


